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Landkreis: Hohenlohekreis 
Gemeinde: Bretzfeld 
Gemarkung: Siebeneich 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan gem.      
§ 12 BauGB und örtliche Bauvorschriften 

„Im Flürle“ 

Maßstab 1 : 500      VORENTWURF 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und nach einem Bebauungsvorschlag des 
Vorhabenträgers zum Bebauungsplan ausgearbeitet.  

Projektnummer: 3 2020 0513 

 

Untergruppenbach, den 21.12.2022 

Verfahrenshinweise für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
(§ 74 LBO) 

Aufstellungsbeschluss (§ 2 (1) BauGB) am 19.01.2023 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschl. (§ 2 (1) BauGB) am 27.01.2023 

Frühzeitige Öffentlichkeits- und  

Behördenbeteiligung (§§ 3, 4 (1) BauGB) vom 06.02.2023 bis 10.03.2023 

Auslegungsbeschluss (§ 3 (2) BauGB) am ......................  

Ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am ......................  

Öffentliche Auslegung (§ 3 (2) BauGB) vom  ............ bis ......................  

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans (§ 10 (1) BauGB) und 
der örtlichen Bauvorschriften (§ 74 (1) i. V. mit § 74 (7) LBO) am ......................  

Ausgefertigt: Bretzfeld, den  .............................  
 

 
………………………… 

Piott, Bürgermeister 

Ortsübliche Bekanntmachung des Bebauungsplans und der örtlichen 
Bauvorschriften, Inkrafttreten (§ 10 (3) BauGB) am  .....................  

Zur Beurkundung: 

 
………………………… 

Piott, Bürgermeister 
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Textteil für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 

Rechtsgrundlagen: §§ 2, 9, 10 und 12 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674) und § 4 Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 
698), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095) in 
Verbindung mit § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung 
vom 5. März 2010 (GBl. S. 357), mehrfach geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 
313). Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. 
Juni 2021 (BGBl. I S. 1802). 

Aufhebungen: Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs bisher bestehenden 
örtlichen planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frühere örtliche 
baupolizeiliche Vorschriften werden aufgehoben. 

Festsetzungen: In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:  

1. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Im Flürle“ 
Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.1  Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO)  
Zulässig ist ein Zerlege- und Handelsbetrieb für Fleisch- und Wurstwaren, insbesondere die 
notwendigen Betriebsgebäude, Logistikflächen, Gebäude mit Wohnungen für Mitarbeiter des 
Betriebs und Stellplätze zulässig. 

Maßgeblich ist der Vorhaben- und Erschließungsplan vom 13.12.2022, angefertigt durch 
Vogler und Fischer Architektenpartnerschaft, Öhringen. Der Vorhaben- und Erschließungsplan 
ist Bestandteil des Bebauungsplans (§12 (3) BauGB) (vgl. Anlage der Begründung). 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO) 

Siehe Einschrieb im Plan. 

a) Grundflächenzahl (GRZ) (§19 BauNVO) 

Mit wasserdurchlässigem Material befestigte Stellplätze sind bei der Ermittlung der 
zulässigen Grundfläche nicht mitzurechnen (§ 19 (4) Satz 3 BauNVO). 

b) Höhe baulicher Anlagen (vgl. Planeinschrieb) 

Die maximale Höhe baulicher Anlagen ist in Meter über Normalnull als höchster 
Gebäudepunkt (HGP) festgesetzt. Der HGP wird durch den höchsten Punkt des Daches 
(Dachfirst, Oberkante Dach oder Oberkante Attika) definiert.  

Technische notwendige Dachaufbauten (z.B. Treppenhäuser, Aufzugsschächte, 
Lüftungsanlagen) und Anlagen zur solaren Energiegewinnung sind über die festgesetzte 
Höhe hinaus zulässig. Diese Aufbauten sind mindestens um das Maß ihrer Aufbauhöhe 
von der Außenkante der Dachfläche abzurücken. 

1.3 Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB, §§ 16 u. 18 BauNVO) 

Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) der Hauptgebäude ist im Bebauungsplan als 
Normalnullhöhe (m üNN) als Höchstmaß festgesetzt. Unterschreitungen sind zulässig.  

1.4 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Besondere (von § 22 (1) BauNVO abweichende) Bauweise. 

Zugelassen sind Gebäude mit einer Gesamtlänge von höchstens 60 m und mit seitlichen 
Grenzabständen im Sinne der offenen Bauweise (b). 
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1.5 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 23 BauNVO) 

a) Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt. 

b) Ausnahmen gemäß § 23 (3) Satz 3 BauNVO:  

Die Baugrenzen können durch 

1. untergeordnete Bauteile wie Gesimse, Dachvorsprünge, Eingangs- und Terrassen-
überdachungen sowie 

2. Vorbauten wie Wände, Erker, Balkone, Tür- und Fenstervorbauten und Terrassen, wenn 
sie nicht breiter als 5 m sind und von Nachbargrenzen mind. 2 m entfernt bleiben, um bis 
zu 3 m überschritten werden. 

Der Abstand zur öffentlichen Fläche muss in allen Fällen mindestens 2 m betragen 

Die im Vorhaben- und Erschließungsplan (vgl. Anlage der Begründung) dargestellten 
Nebenanlagen und sonstige bauliche Anlagen, insbesondere Stützmauern, Treppenanlagen 
und Einfriedungen, sind außerhalb der Baugrenzen zulässig. 

1.6 Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14 
und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

a) Stellplätze sind auf den dafür festgesetzten Flächen (St) und allgemein auch auf den nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

b) Nebenanlagen sind nach Maßgabe des Vorhaben- und Erschließungsplans auch auf den 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

1.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

a) Die Befestigung von Stellplätzen und Zufahrten darf nur wasserdurchlässig erfolgen 
(Rasensteine, Rasenpflaster, Drainpflaster oder ähnliches). Wasserundurchlässiges 
Pflastermaterial ohne wasserdurchlässige Abstandsfuge ist unzulässig.  

b) Die nicht überbauten und nicht für den Betriebsablauf notwendigerweise befestigten 
Flächen sind zur Schaffung eines günstigen Bestandsklimas zu begrünen und zu 
bepflanzen (Artenempfehlung 1.9 c)). 

c) Zur Schonung nachtaktiver Insekten sind für die Außenbeleuchtung insektenfreundliche 
und abstrahlungsarme Leuchtmittel nach dem neuesten Stand der Technik zu verwenden. 
Die Außenbeleuchtung ist auf das unbedingte erforderliche Mindestmaß zu beschränken. 
Private Dauerbeleuchtungen sind unzulässig. 

d) Durch Baumaßnahmen bedingte Bodenverdichtungen sind auf ein Minimum zu 
beschränken. Verdichtete Bereiche sind nach Abschluss der Bauarbeiten durch geeignete 
Maßnahmen wieder wirkungsvoll zu lockern. 

Bei erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets darf der Mutterboden 
des Urgeländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für 
Auffüllungen ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 
Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. 
Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind. 
Sollte Bodenaushub durch die Gestaltung des Planungsgebietes oder einem daran 
anschließenden Bauvorhaben anfallen, ist dieser vorrangig durch einen 
Erdmassenausgleich vor Ort zu verwenden. Dabei sollen durch die Festlegung von 
Straßen- und Gebäudeniveaus die bei der Bebauung zu erwartenden anfallenden 
Aushubmassen vor Ort verwendet werden. Sofern dies nicht möglich ist, sind 
entsprechende Verwertungs- oder Entsorgungsmöglichkeiten einzuplanen.  
Im Rahmen der Beantragung eines konkreten Bauvorhabens ist bei einer voraussichtlich 
anfallenden Menge von mehr als 500 Kubikmeter Erdaushub dem Landratsamt ein 
Abfallverwertungskonzept vorzulegen. Ergänzend wird auf Hinweis e) verwiesen. 
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1.8 Private Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 

Zweckbestimmung siehe Planeinschrieb. 

Auf den als privaten Grünflächen festgesetzten Flächen ist ein dichter Bewuchs aus 
Sträuchern und Bäumen, mit außenliegender Saumfläche (Blühstreifen), zu entwickeln 
(Artenempfehlung siehe 1.9 c).  

1.9 Pflanzzwang (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB) 

a) Pflanzzwang – Einzelbäume (PZ/E): An den im Plan durch Planzeichen festgesetzten 
Stellen sind gebietsheimische, standortgerechte, hochstämmige Obst- und/oder 
Laubbäume zu pflanzen und dauernd zu unterhalten. Die örtliche Lage im Lageplan ist nicht 
bindend. (Artenempfehlung siehe 1.9 c). 

b) Flächiger Pflanzzwang (PZ): Die mit Pflanzzwang belegten Flächen sind durchgehend mit 
heimischen, standortgerechten Laubsträuchern zu bepflanzen. Je angefangene 75 m² zu 
bepflanzende Fläche je Baugrundstück sind mindestens vier Sträucher zu pflanzen. 
(Artenempfehlung siehe 1.9 c). Stützmauern und Einfriedungen sind innerhalb des 
flächigen Pflanzzwangs zulässig. 

c) Artenempfehlung zum Pflanzzwang: Bäume: Apfel, Birne, Kirsche u. a. Steinobst - jeweils 
in Wild- und Veredelungsformen - , Feld-, Berg- und Spitzahorn, Elsbeere, Speierling, 
Hainbuche, Linde, Esche, Walnuss. Sträucher: Haselnuss, Schwarzer Holunder, 
Hartriegel, Gemeiner Schneeball, Heckenkirsche, Wildrose, Liguster, Hainbuche, Schlehe. 

 

Hinweise: 
a) Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder 

Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer 
Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde 
(Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, 
Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des 
vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht 
die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung 
und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten in 
Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt 
werden. 

b) Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit 
Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem LRA Hohenlohekreis, 
Fachdienst Wasserwirtschaft und Bodenschutz, rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 
Die unvorhergesehene Erschließung von Grundwasser haben der Vorhabensträger sowie 
der mit den Arbeiten Beauftragte dem LRA Hohenlohekreis, Fachdienst Wasserwirtschaft 
und Bodenschutz, unverzüglich mitzuteilen. Die Arbeiten, die zur Erschließung geführt 
haben, sind einstweilen einzustellen. Das LRA Hohenlohekreis als Wasserbehörde trifft die 
erforderlichen Anordnungen (§ 43 Abs. 6 WG). 
Jede Grundwasserableitung im Zuge einer Baumaßnahme bedarf unabhängig von der 
Menge und Dauer der Zustimmung des LRA Hohenlohekreis, Fachdienst Wasserwirtschaft 
und Bodenschutz. 

 Ständige Grundwasserableitungen über Ring-/Sohldränagen sind nicht zulässig. 
Bei Gründungen im Einflussbereich von Grundwasser bzw. lokalem und temporären 
Sicker-/Schichtwasser sind die notwendigen Schutzmaßnahmen vorzusehen. 
Bei Gründungen im Einflussbereich von Grundwasser bzw. lokalem und temporären 
Sicker-/Schichtwasser sind die notwendigen Schutzmaßnahmen vorzusehen (Abdichtung 
von erdberührten Bauteilen nach DIN). 
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c) Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

d) Auf die Änderung des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg (KSG BW) vom 
06.10.2021 wird hingewiesen. Demnach ist nach § 8a (1) KSG BW beim Neubau von 
Nichtwohngebäuden seit dem 1. Januar 2022 und beim Neubau von Wohngebäuden seit 
dem 1. Mai 2022 „auf der für eine Solarnutzung geeigneten Dachfläche eine 
Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung zu installieren“.  

e) Nach § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchAG) ist bei 
Vorhaben von mehr als 0,5 Hektar, bei denen insbesondere durch Abgrabungen, 
Aufschüttungen, Auffüllungen, Versiegelungen und Teilversiegelungen auf natürliche 
Böden eingewirkt wird, durch den Vorhabenträger für die Planung und Ausführung des 
Vorhabens ein Bodenschutzkonzept zu erstellen. Bei Vorhaben von mehr als 1 Hektar kann 
eine Bodenkundliche Baubegleitung verlangt werden. Bedarf das Vorhaben einer 
behördlichen Zulassung, ist das Bodenschutzkonzept bei der Antragstellung vorzulegen. 
Sollte ein Vorhaben zulassungsfrei sein, muss das Konzept sechs Wochen vor Beginn dem 
Landratsamt vorliegen. 

f) Vogelschlag: Bei den entstehenden Gebäuden, die an den Außenbereich grenzen, ist ein 
erhöhtes Kollisionsrisiko für Vögel gegeben, sobald Fensterscheiben den Himmel oder 
Naturraumstrukturen spiegeln und Glasfassaden über eine Ecke geplant werden. 
Grundsätzlich sollten Situationen mit Fallenwirkung vermieden werden. Neben dem 
Verzicht auf Glasfronten existieren Maßnahmen, durch die Glasfassaden für Vögel 
wahrnehmbar gemacht werden können. Informationen hierzu finden Sie unter: 

https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/voegel_glas_licht_2012.pdf 

g) ARTENSCHUTZ – ZEITLICHE BESCHRÄNKUNG FÜR FÄLL-, RODUNGS- 
UNDSCHNITTARBEITEN SOWIE ABRISS VON GEBÄUDEN ODER UMBAUARBEITEN 
AN GEBÄUDEN (§ 39 ABS. 5 BNATSCHG UND § 44 BNATSCHG). 

Notwendige Fäll-, Rodungs- und Schnittarbeiten sind aus artenschutzrechtlichen Gründen 
nur außerhalb der Vogelschutzperiode zulässig. Der zulässige Zeitraum für die 
Gehölzentnahme ist auf Anfang Oktober bis Ende Februar beschränkt (Vermeidung des 
Verbotstatbestandes nach § 44 BNatSchG). Bei Abriss von Gebäuden sind zuvor eine 
Inspektion und ggf. eine Ausflugskontrolle durch einen geeigneten Fachplaner erforderlich, 
um zu prüfen und zu dokumentieren, ob das Gebäude eventuell von Fledermäusen 
bewohnt wird. Ggf. sind entsprechende Vermeidungsmaßnahmen (Beachtung sensibler 
Zeiten) und Ausgleichsmaßnahmen (Angebot geeigneter Ersatzquartiere) zu 
berücksichtigen und mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt abzustimmen. 

h) Durch die umgebenden landwirtschaftlichen Flächen können auch bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung Emissionen wie z.B. Stäube, Geruch, Lärm und 
Pflanzenschutzmittelabdrift im Sinne des § 906 BGB nicht ausgeschlossen werden. 
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2. Örtliche Bauvorschriften 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Im Flürle“: 

2.1 Äußere Gestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

a) Dachform und Dachneigung der Hauptgebäude: Entsprechend Planeintrag. 

 Dachflächen der Hauptgebäude sind bis zur Dachneigung von 10° mit extensiver 
Dachbegrünung zu versehen. 

 Dachform von Garagen/Carports, untergeordneten Gebäudeteilen und Anbauten: Ohne 
Festsetzung der Dachform. 

b) Anlagen zur Nutzung von Solarenergie auf Pult- und Flachdächern: Aufgeständerte 
Sonnenkollektoren, Solarenergie- und Fotovoltaikanlagen müssen zur Außenkante des 
Daches einen Mindestabstand von 0,80m einhalten. Sie dürfen eine Bauhöhe von 0,60m 
über der Oberkante des Daches (Dachhaut/Attika) nicht überschreiten. 

c) Farbgebung der Dächer und Außenfassaden:  Leuchtende oder reflektierende Farben bzw. 
Materialien sind unzulässig. Solare Energiegewinnungsanlagen sind hiervon 
ausgenommen. Parabolantennen sind farblich ihrem Hintergrund anzugleichen. 

d) Dachaufbauten: Mit den Außenkanten von Dachgauben ist mindestens ein Abstand von 
0,75 m in der Höhe vom First und mindestens 1,5 m von den seitlichen Dachrändern 
einzuhalten. 

2.2 Einfriedungen und Stützmauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 
a) Einfriedungen 

Als Einfriedung sind Hecken aus heimischen Sträuchern – auch mit darin einbezogenem 
Zaun (Stabgitter- Maschen- oder Knüpfdraht) – bis 1,5 m Höhe zulässig. 

Von öffentlichen Fußwegen, öffentlichen befahrbaren Verkehrsflächen und von Feldwegen 
ist mit Einfriedungen ein Grenzabstand von mindestens 0,5 m einzuhalten. Zugelassen 
sind nur Zäune, die im Höhenbereich bis 20 cm über dem Boden Kleinsäugetiere in ihrer 
Bewegungsfähigkeit nicht behindern (Durchschlupf). 

b) Stützmauern 

Stützmauern sind allgemein nur bis zu einer Höhe von 1,5 m zulässig, verbleibende 
Höhenunterschiede sind abzuböschen. 

Von öffentlichen Fußwegen, öffentlichen befahrbaren Verkehrsflächen und von Feldwegen 
ist mit Stützmauern ein Grenzabstand von mindestens 0,5 m einzuhalten. 

2.3 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser (§ 74 
Abs. 3, Nr. 2 LBO) 

Dachwasser ist getrennt vom häuslichen Abwasser zu erfassen und in Zisternen einzuleiten. 
Hierbei ist die DIN 1988 zu beachten. Die Zisternen sind mit mind. 3 cbm Nutzvolumen und 
einer gedrosselten Überlaufabgabe mit Anschlussleitung in den Vorfluter anzulegen. 

 


